
11 - ('8<f1 der Bcibgcll zu den Stenogr:1phischen Protokollen 

des Nationulrates XVII. Gcsctzgcbungspcnode 

Nr. -'JLff8IJ 

1989 -03- 1 6 

der Abgeordneten Dr. Graff 

und Kollegen 

A n fra g e 

an den Bundesminister für Justiz 

betreffend Erfahrungen mit dem Strafrechtsänderungsgesetz 1987 

Das Strafrechtsänderungsgesetz 1987 hat Neurege1ungen im Bereich der 

Sanktionen und des Prozeßrechtes gebracht, so Erleichterungen bei der 

bedingten Entlassung und bei der bedingten Strafnachsicht, die teilbe

dingte Geldstrafe, die Kombination Geldstrafe/bedingte Freiheits

strafe und die teilbedingte Freiheitsstrafe, ferner eine Erweiterung 

der Möglichkeit des Absehens von der Strafe bei geringer Strafwürdig~ 

keit und eine Konzentration der Entscheidung über alle noch offenen 

bedingten Unrechtsfolgen. 

Es wäre wünschenswert, zu erfahren, wie die Praxis die Neuregelungen 

angenommen hat und welche Vorbereitungen getroffen wurden, die 

Auswirkungen statistisch zu erfassen. 

Die gefertigten Abgeordneten richten daher an den Herrn 

Bundesminister für Justiz die 

A n fra g e 

1. Welche Erfahrungen wurden in der Praxis mit den Neuregelungen des 

Strafrechtsänderungsgesetz 1987 gemacht, und zwar insbesondere 

a) bei der bedingten Entlassung (Häufigkeit, Falltypen, De1ikts~ 

arten, vorstrafenbelastung des Rechtsbrechers, Rückfälle während 

Probezeiten, etc.)? 

b) bei der bedingten Strafnachsicht (§ 43 StGB)? 
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c) bei der teilbedingten Geldstrafe (§ 43 a Abs 1 StGB)? 

d) bei der Kombination Geldstrafe/bedingte Freiheitsstrafe 

(§ 43 a Abs 2 StGB)? 

e) bei der teilbedingten Freiheitsstrafe nach § 43 a Abs 3 StGB)? 

f) bei der teilbedingten Freiheitsstrafe nach § 43 a Abs 4 StGB)? 

2. Welche Auswirkungen hatte die Neufassung des § 42 StGB? 

3. Welche Erfahrungen wurden mit der Konzentration der Entscheidung 

über alle noch offenen bedingten Unrechtsfolgen gemacht 

(§ 494 aStPO)? 

4. Welche Vorbereitungen wurden getroffen, um die vorstehend 

angeführten und allenfalls weiterenAuswirkungen des Straf

rechtsänderungsgesetzes 1987 statistisch zu erfassen? 
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